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1. Allgemeines 

1Die „Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Baumpflege 

Ausgabe 2017“ (ZTV-Baumpflege), wurden von der Forschungsgesellschaft Land-

schaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. (FLL) erarbeitet bzw. zur Ausgabe 2017 

überarbeitet. 2In fachlicher und bauvertraglicher Hinsicht haben sich die obersten 

Straßenbaubehörden der Länder in einer Umfrage des Bundesministeriums für Ver-

kehr und digitale Infrastruktur (BMVI) dafür ausgesprochen, die bisherige ZTV Baum-

StB 04 durch die ZTV-Baumpflege Ausgabe 2017 der FLL zu ersetzen. 3Die ZTV-

Baumpflege Ausgabe 2017 enthalten neben vertraglichen Bestimmungen auch Hin-

weise zur Vorbereitung, Ausschreibung, Ausführung und Überwachung von Leistun-

gen zur Ausführung von vorbeugenden, erhaltenden, verkehrssichernden und nach-

sorgenden Maßnahmen an Bäumen sowie ihres Wurzelbereichs, insbesondere im 

besiedelten Bereich und an Straßen. 4Hinsichtlich der Ausschreibung dieser Leistun-

gen wird auf das Allgemeine Rundschreiben Straßenbau 14/2019 des BMVI ein-

schließlich dem hierzu ergänzenden Zusatzschreiben des BMVI (Anlagen 1 und 2) 



verwiesen. 5Ergänzend zu den im Zusatzschreiben genannten Schnittmaßnahmen 

sind alle Maßnahmen nach Abschnitt 3, die wesentlich in den Baumbestand eingrei-

fen, Bauleistungen nach VOB. 6Dies gilt auch für Maßnahmen im Rahmen der be-

trieblichen Unterhaltungspflege. 

 

2. Anwendung 

1Die ZTV-Baumpflege Ausgabe 2017 sind bei Straßenbaumaßnahmen und der be-

trieblichen Unterhaltungspflege im Zuge der Bundesfernstraßen, der Staatsstraßen 

und der von den Staatlichen Bauämtern betreuten Kreisstraßen anzuwenden. 2Im In-

teresse einer einheitlichen Handhabung empfehlen wir, diese Bekanntmachung auch 

für einschlägige Maßnahmen im Zuständigkeitsbereich der Landkreise, Städte und 

Gemeinden anzuwenden. 3Die in den ZTV-Baumpflege Ausgabe 2017 in den Ab-

schnitten 2, 3, 4 und 5 enthaltenen Inhalte sind „Zusätzliche Technische Vertragsbe-

dingungen“. 4Sie sind den Bauverträgen als Vertragsbestandteil zugrunde zu legen. 

5Bei rein pflegerischen Tätigkeiten im Rahmen von Dienstleistungsverträgen sind die 

entsprechenden Teile der Abschnitte 2 und 3 als Teil der Leistungsbeschreibung im 

Sinne von § 31 VgV oder § 23 UvgO im Vertrag zu vereinbaren. 6Es wird darauf hin-

gewiesen, dass die ZTV-Baumpflege Ausgabe 2017 auch zu vereinbaren ist, wenn 

die Leistungen Baumschutzmaßnahmen auf Baustellen oder Maßnahmen zur Ver-

besserung des Wurzelbereiches (vgl. ZTV-Baumpflege Nrn. 3.11 und 3.12) umfas-

sen. 7Die ZTV-Baumpflege Ausgabe 2017 können in sinngemäßer Anwendung auch 

bei der Durchführung von Baumpflegearbeiten in anderen Fachbereichen angewen-

det werden. 

 

3. Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

1Diese Bekanntmachung tritt am 1. Dezember 2020 in Kraft. 2Mit Ablauf des 30. No-

vember 2020 tritt die Bekanntmachung der Obersten Baubehörde im Bayerischen 

Staatsministerium des Innern vom 22. März 2005 (AllMBl. 2005, S. 131) außer Kraft. 

 

4. Bezugsmöglichkeit 

Die ZTV-Baumpflege Ausgabe 2017 sind zu beziehen bei der Forschungsgesellschaft 

Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. (FLL), Friedensplatz 4, 53111 Bonn. 

gez. 

Helmut S c h ü t z  
Ministerialdirektor 
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Mit Allgemeinem Rundschreiben Straßenbau Nr. 14/2019 wurden die 
Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir 
Baumpflege; Ausgabe 2017 (ZTV Baumpflege) bekannt gegeben. 
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Hinsichtlich der Ausschreibung von Baumpflegeleistungen als Bau-
oder als Dienstleistungsvertrag gibt es in den Ländern angesichts un-
terschiedlicher Vergabepraxis Klärungsbedarf 
Zur Klärung ist auf der Grundlage der DIN 18320 und der Fachnorm 
DIN 18919:2016-02 folgendes festzustellen: 

Baumpflege im Rahmen der Fertigstellungs- und Entwicklungs-
pflege: 
Diese Leistungen werden in der Regel im Zusammenhang mit den 
zugehörigen Pflanzarbeiten vergeben. Diese sind demzufolge den 
Bauleistungen zuzuordnen. 

Bei Pflegeleistungen an Bäumen außerhalb der Fertigstellungs- und 
Entwicklungspflege, welche überwiegend reine pflegerische Tätig-
keit umfassen (betriebliche Unterhaltungspflege, z.B. Kontrolle, 
Anbinden an Baumpfosten, Baumscheibe pflegen und wässern), 
handelt es sich um Dienstleistungen, da nicht wesentlich in den Be-
stand eingegriffen wird. 

Baumschnittarbeiten, bei denen wesentlich in den Bestand einge-
griffen wird, sind den Bauleistungen nach VOB zuzuordnen und 
zählen zu den in der VOB verankerten Arbeiten an einem Grund-
stück. Sie sind somit nach VOB auszuschreiben. 

Im Auftrag 
Dr. Stefan Krause 

Beglaubigt: 

Angestellte 
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